
Satzung des "Förderverein der Luftrettungsstation
Christoph 2 in Frankfurt am Main"
§ 1 NameundSitzdesVereins
[1) Der Verein führt den Namen

"Fördervereinder Luftrettungsstation
Christoph2 in Frankfurtam Main" mit
Sitz in Frankfurtam Main.
[2J Der Verein soll im Vereins-

register des Amtsgerichts Frankfurt
am Main eingetragenwerden.
(3) Das Geschäfts-unddas Mitgliads-
jahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 ZweckundAufgabendesVereins
[2J Der Verein verfolgt ausschließlich
undunmittelbargemeinnützigeZwecke
im Sinne des Abschnitts "Steuer-

begünstigte Zwecke" der Abgaben-
verordnung in der jeweils gültigen
Fassung.
[3J Zweck des Vereins ist die

Förderung der öffentlichen Gesund-
heitspflege, vor allem durch Maß-
nahmen der Aus- und Fortbildung,
sowiedurch Verbesserungder notfall-
medizinischen Ausstattung im Luft-
rettungsdienst, insbesondere die
Unterstützung der Rettungshub-
schrauberstation Christoph 2 in
Frankfurt am Main. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht insbesondere
durch
aJ Ideelle und materielle Unter-

stützungzur Verbesserungder notfall-
medizinischen Arbeit, z.B. durch
ErgänzungnotfallmedizinischerGeräte
und Ausstattung für den Rettungs-
hubschrauber, die der Patienten-
versorgungzu Gutekommen,
bJFörderungder Aus-undFortbildung
des Personals der Rettungs-
hubschrauberstation,

cJ Durchführung wissenschaftlicher
Veranstaltungen und Forschungs-
vorhaben,
d) Kontaktpflege zu allen, im
Rettungsdiensttätigen Organisationen
zur Stärkung der Rettungskette und
zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit der Beteiligten im öffentlichen
Rettungsdienst, sowie durch enga-
gierte Öffentlichkeitsarbeit zur

Darstellungder Zieledes Luftrettungs-
dienstes.
[4J Der Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linieeigenwirt-
schaftlicheZwecke.
[5) Mittel des Vereins dürfen nur

für die satzungsmäßigenZweckever-
wendetwerden.Die Mitgliedererhalten
keine Zuwendungenaus den Mitteln
des Vereins.
[6) Es darf keine Personen durch

Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind oder durch
unverhältnismäßighohe Vergütungen
begünstigtwerden.
[7) Die Trägerschaft der Rettungs-
hubschrauberstationwird durch den
Förderverein in ihrer Funktion nicht
berührt.

§ 3 Mitgliedschaft
[2J Die Mitgliedschaft im Verein
ist geschlechtsneutral. Mit allen
Ämtern und Funktionen,die sich aus

der Satzung ergeben, könnensowohl
Frauen als auch Männer betraut
werden.

(3JMitglieder des Vereinskönnen
aJ Alle natürlichen und juristischen
Personen, sowie Körperschaften, die
die Ziele und die Satzungdes Vereins
anerkennen,werden.

bJ Zu Ehrenmitgliedernkönnennatür-
liche oder juristische Personen, die
sich um den Verein besonders ver-

dienst gemacht oder die Zweckedes
Vereins in hervorragender Weise
gefördert haben,ernanntwerden.
c) Ehrenmitglieder werden auf
Vorschlag durch den Vorstand des
Vereinsernannt.

[4) Minderjährige bedürfen der
schriftlichen Einverständniserklärung
ihrer Erziehungsberechtigten.
[5J Seitens eines Mitglieds be-
stehen keinerlei rechtliche Ansprüche
gegenüber dem Verein in Bezug aus
Sach- oder Dienstleistungenjeglicher
Art.

§ 4 BeginnundEndederMitgliedschaft
[1) Die Mitgliedschaft erfolgt durch
schriftliche Anmeldungbeim Vorstand
desVereins.Der VQrstandentscheidet
über die Aufnahme eines Neu-

mitglieds. Der Vorstand kann eine
Aufnahme eines Neumitglieds ohne
Angabevon Gründenablehnen.
[2) Die Mitgliedschaft erlischt durch
Austritt oder Ausschluss.
(3J Der Austritt kann nur schriftlich

zumJahresendeerfolgen.Der Eingang
der schriftlichen Austrittserklärung
muss mindestens 14 Tage vor dem
Austrittszeitpunkt erfolgen.
[4) Der Ausschluss kann jederzeit
dann erfolgen, wenn z.B. ein Mitglied
gegen Satzung und Beschlüsse der
Vereins verstößt oder trotz
Aufforderung seinen finanziellen
Verpflichtungen dem Verein gegen-
über nicht nachkommt.
[5J Über den Ausschluss entscheidet

der Vorstand. Berufung an die
Mitgliederversammlunginnerhalbvon
4 Wochen ist zulässig. Die
Mitgliederversammlung entscheidet
endgültig mit einfacher Mehrheit der
Anwesenden. Der Ausschluss mit

Begründung ist dem Mitglied durch
eingeschriebenenBrief mitzuteilen.
(6) Zurückzahlunggeleisteter Beiträge
findet weder bei Austritt noch bei
Ausschlussstatt.

§ 5 Beiträge,Kassen-undRechnungs-
wesen

[1) Die zur Erreichung des Vereins-
zwecks nötigen Mittel erwirbt der
Verein durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden jeglicher Art sowie Erlöse
aus Vereinsabzeichen,etc. undVeran-
staltungen.
(2J Die Höhe des Mitgliedsbeitrages
wird durch die Mitgliederversammlung
in einfacherMehrheit beschlossen.

(3JDie Beiträgesind grundsätzlichbei
Beginnder Mitgliedschaft und weiter
zu Beginn des laufendenGeschäfts-
jahres fällig.




